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Die Einfiihrung des Fremdsprachunterrichts auf der Primarstufe

Aus dem Entwurf fUr einen Bericht zur EinfUhrung des Fremdsprachunterrichts aufder Primarstufe in derinner:

schweiz, erarbeitet von der Koordinationsstelle FSU-IEDK.

Grundséatzliches zum Fremdsprachunterricht
1. Situation des Fremdsprachunterrichts
1.1 In Europa

Seit dem zweiten Weltkrieg haben sich in den
meisten westeuropéischen L&dndern neue Ten-
denzen im fremdsprachlichen Unterricht be-
merkbar gemacht. Der Europarat befasst sich
intensiv mit diesem Fragenkomplex, und der
«Conseil de Coopération Culturelle» hat bisher
Uber zwanzig Symposien veranstaltet, an de-
nen Bedeutung, Bedlrfnisse und Beginn des
Fremdsprachunterrichts, Lernziele und Me-
thoden fur verschiedene Begabungstypen
und Altersstufen sowie Lehrerausbildung und
Forschungsbediirfnisse eingehend diskutiert
wurden.

1969 gaben die Erziehungsminister der Euro-
paratstaaten Empfehlungen fiir die Vorverle-
gung des Fremdsprachunterrichts in die Pri-
marschule - vor dem 10. Altersjahr — heraus.
In den meisten westeuropdischen Landern
fallt heute noch wie in der Schweiz der Unter-
richt in der ersten Fremdsprache mit dem
Beginn der Selektionsstufe zusammen. Das
erklart die Unterschiede des Fremdsprachun-
terricht-Beginns von Land zu Land (und von
Kanton zu Kanton). Verschiedenenorts ist nun
allerdings im Sinne eines Schulversuchs oder
bereits definitiv der Fremdsprachunterricht in
die Primarschule verlegt worden. Das bringt
mit sich, dass alle Schiler Fremdsprachunter-
richt erhalten — und nicht nur die begabteren
unter ihnen, wie das vorher der Fall war.

Zu den Landern, die am spéatesten, nadmlich im
7. Schuljahr mit dem Fremdsprachunterricht
beginnen, gehéren Frankreich und Grossbri-
tannien. Aber gerade diese haben recht gross
angelegte Versuchsgebiete mit friiherem
Fremdsprachunterricht. In Frankreich ist die
erste Fremdsprache der Versuchsschulen je
nach Landesgebiet das Englische, das Deut-
sche, das Spanische (Toulouse) oder das Ita-
lienische (Grenoble).

Italien, Belgien und Danemark kennen einen
Beginnim 6. Schuljahr, die BRD und Norwegen

im 5. Schuljahr. Von Ddnemark und Norwegen
ist zu sagen, dass alle Schiler Englischunter-
richt haben, nicht nur die begabteren. In
Schweden beginnt der Englischunterricht seit
1972 bereits im 3. Schuljahr, und zwar fur alle
Primarschiler.

1.2 In der Schweiz

In der Schweiz wird heute in allen Kantonen
Fremdsprachunterricht erteilt, jedoch nicht in
allen Schultypen. Oft wird nur in Schulen mit
héheren Leistungsanforderungen fremd-
sprachlicher Unterricht erteilt, wahrend Schii-
ler, welche Schulen ohne Mittelschulan-
schluss besuchen, grosstenteils davon aus-
geschlossen sind.

In vergleichbaren Schulen der verschiedenen
Kantone differieren die Wochenstundenzah-
len im Fremdsprachunterricht stark. Uber
einen gut ausgebauten Fremdsprachunter-
richt verflgen diejenigen Kantone, deren Be-
wohner wegen der nahen Sprachgrenze zahl-
reiche Kontakte zu Anderssprachigen pflegen.
Abgelegene Kantone und solche, die weit von
der Sprachgrenze entfernt liegen, sind in Sa-
chen Fremdsprachunterricht zurlickhalten-
der.

Trotz langer Tradition mit dem Fremdsprach-
unterricht in der Schweiz ist dieser heute re-
formbedrftig geworden. Der ungleiche Unter-
richt in der fremden Sprache wirkt sich vor al-
lem bei Wohnortswechsel wahrend der Schul-
zeit, aber auch bei Ubertritten in Mittel- und
Hochschulen erschwerend aus.

2. Reformbestrebungen in der Schweiz

Die Erziehungsdirektorenkonferenz der Nord-
westschweiz (AG, BS, BL, BE, LU und SO) er-
kannte 1966 als dringendstes Anliegen die
Koordination des Beginns in Fremdsprach-
unterricht. Die dafiir eingesetzte Kommission
beantragte 1967 Versuche mit vorverlegtem
Franzdsischunterricht, die auf Grund eines
Beschlusses der NW-EDK 1969 in allen Kanto-
nen mit audiovisuellen Methoden aufgenom-
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men wurden. Bereits 1972 verlegte der Kanton
Freiburg den Franzésischunterricht im
deutschsprachigen Gebiet ins 4. Schuljahr.
Ihm folgte im Herbst 1973 der Kanton Wallis mit
dem 3. Schuljahr.

1969 beauftragte der Schweizerische Lehrer-
verein eine Studiengruppe, die gesamt-
schweizerischen Aspekte einer Vorverlegung
und Reform des Fremdsprachunterrichts
wahrzunehmen. Die Studiengruppe wurde von
der Schweizerischen Erziehungsdirektoren-
konferenz (EDK) in ihren Bestrebungen unter-
stltzt. 1973 wurde die Studiengruppe zur Ex-
pertenkommission fur die Einfihrung und
Koordination des Fremdsprachunterrichts in
der obligatorischen Schulzeit der EDK. Sie er-
hielt den Auftrag, der EDK Antrage Uber die
Koordination, Reform und Einfihrung des
Fremdsprachunterrichts zu unterbreiten. Ein
wissenschaftliches Sekretariat unterstitzte
die Arbeit der Expertenkommission. Im Juni
1974 unterbreitete sie der EDK den Schluss-
bericht und die Antrdge, die im Bulletin 2a
zusammengefasst sind. Dieser Bericht ging
zur Vernehmlassung an alle Kantone und Leh-
rerorganisationen.

Die Kommission stellte der EDK folgende An-
trdge!):

2.1 Der Beginn des Unterrichts in der ersten
Fremdsprache ist in die Entwicklungs-
phase vor der Pubertat zu legen.

2.2 Der Franzésischunterricht in der deutsch-
sprachigen Schweiz soll im 4. Schuljahr
beginnen.

2.3 Dem Fremdsprachunterricht sollen bis
zum Ende der obligatorischen Schulzeit
mindestens 3 wochentliche Lektionen zu
45 Minuten zur Verfligung stehen.

2.4 DerUnterrichtinderersten Fremdsprache
soll in der Primarschuie vom Klassenleh-
rer mit entsprechender Lehrbefédhigung
erteilt werden.

2.5 Die von der Expertenkommission aus-
gearbeiteten Richtlinien fur die Aus- und
Fortbildung der Lehrer sind zu Uberneh-
men.

2.6 Die von der Expertenkommission formu-
lierten allgemeinen Lernziele sind als
Grundlage fur den Fremdsprachunterricht
innerhalb der obligatorischen Schulzeit
zu erklaren.

2.7 Fir den Fremdsprachunterricht in der
deutschsprachigen Schweiz und im Tes-
sin sind Lehrwerke zu schaffen, die einer-
seits den von der Expertenkommission
aufgestellten allg. Lernzielen, anderer-
seits den regionalen Bedurfnissen und
Schulverhaltnissen Rechnung tragen.

Als wesentlichstes Ziel des Fremdsprachun-

terrichts sieht die Expertenkommission die

Befahigung des Schillers, sich der fremden

Sprache im Umgang mit Menschen zu bedie-

nen, welche diese Sprache als Muttersprache

sprechen?),

Ein weiteter, grundlegender Aspekt des

Fremdsprachunterrichts betrifft die Sprachbe-

herrschung®, die auf der Beherrschung der

vier sprachlichen Grundfertigkeiten beruht
und so dargestellt werden kann:

muindlich schriftlich
rezeptiv: | Horverstehen | Leseverstehen
produktiv: Sprechen Schreiben

3. Empfehlungen der EDK

Die Auswertung der Vernehmlassung des
Schlussberichtes der Expertenkommission
wurde von den Erziehungsdirektoren der
deutsch- und mehrsprachigen Kantone be-
handelt. Am 30. Oktober 1975 genehmigte die
Plenarversammlung der EDK die Empfehlun-
gen an die Kantone und verabschiedete fol-
gende Beschlisse:

«In Kenntnis der Studien und Berichte der Erzie-
hungsdirektorenkonferenz der Suisse romande,

in Beriicksichtigung der Resultate einer breiten Ver-
nehmlassung zu Berichtund Antrdgen der Experten-
kommission zur Einfihrung und Koordination des
Fremdsprachunterrichts in der obligatorischen
Schulzeit,

gestttzt auf Artikel 3 des Konkordates tiber die
Schulkoordination, stimmt die Schweizerische Kon-
ferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren folgen-
den Feststellungen, Empfehlungen und Beschlis-
sen zu:

A. Voraussetzungen

1. Eine Fremdsprache lernen ist ein anerkanntes
Bildungsziel. Der Unterricht in der ersten Fremd-
sprache ist fur alle Schuler obligatorisch. Son-
derklassen sind vom Obligatorium auszuneh-
men, aber auch ihre Schiler sollen grundsétzlich
eine Fremdsprache lernen kénnen.
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2. Erste Fremdsprache flir die Suisse romande ist

Deutsch.

Erste Fremdsprache flir die deutschsprachige
Schweiz ist Franzdsisch. Die spezielle Lage der
deutschsprachigen Schweiz mit ihrer typischen
Mundart-Schriftsprache-Situation soll miteinbe-
zogen werden.

Erste Fremdsprache fur den Kanton Tessin ist
Franzdsisch. In den obern Mittelschulen, die zur
Maturitat fGhren, ist Deutsch erste Fremdspra-
che, am Seminar Franzdsisch.

Erste Fremdsprache fur Deutschblindner ist
Franzdsisch.

Erste Fremdsprache fiur ltalienischbiindner ist
Deutsch. (Zweite Fremdsprache Franzdsisch).
Erste Fremdsprache fiir Romanischbindner ist
Deutsch. (Zweite Fremdsprache Franzdsisch).

. Der Unterricht in der ersten Fremdsprache kann
nicht die Wahl zwischen einer Landessprache
und Englisch anbieten (Wahlpflichtfacher).
(Vielen fallt es schwer, das Franzdsische weiter-
hin als erste Fremdsprache anzuerkennen. Sie
hatten das Englische vorgezogen. Auch viele
Welsche hatten lieber diese Sprache gewéahlt. Fiir
sie war der Entscheid fiir das Deutsche keines-
wegs selbstverstdndlich. Es bedurfte in der
Fremdsprachenkommission der westschweize-
rischen EDK einer sehr langen Debatte, bis
schliesslich der Entscheid zugunsten des
Deutschunterrichts fiel. Man darf in diesem
Beschluss ohne Zweifel ein Ereignis von staats-
politischer Bedeutung sehen. Ein gegengleicher
Entschluss in den Deutschschweizer Kantonen
erscheint in diesem Lichte als ein schlichter Akt
der Solidaritat4).)

. Der Unterricht in der Fremdsprache muss von
einem fachlich und methodisch entsprechend
ausgebildeten Lehrer erteilt werden.

. Empfehlungen an die Kantone

1. Der Beginn des Unterrichts in der zweiten Lan-

dessprache ist grundséatzlich in die Entwick-
lungsphase vor der Pubertét zu legen. Er ist auf
das 4. oder 5. Schuljahr anzusetzen. Im Interesse
der Koordination ist darauf zu achten, dass am
Schiluss des 5. Schuljahres dasselbe Minimal-
pensum erfallt ist, und dass bis zum Ende der ob-
ligatorischen Schulzeit hinsichtlich Lernzielen
und Lerninhalten, Lehrpldnen und Lehrmitteln
ein Ausgleich erreicht wird. Aufgrund der unter-
schiedlichen schulischen Verhiltnisse in den
Kantonen und Regionen sowie der spezifischen
Bedingungen der mehrsprachigen Kantone und
des Tessins istdie einheitliche Festsetzung eines
Schuljahres firden Beginn des Unterrichts in der

zweiten Landessprache in der ganzen Schweiz

vorlaufig nicht méglich.

2. Vor der Einfuhrung des Unterrichts in der zweiten
Landessprache sowie fur Teilgebiete wahrend
dieser Einfuhrungsperiode sind zu gewahrlei-
sten:

a) Die Uberprifung der Unterrichtsziele und
Lehrplane der betroffenen Schuljahre im
Hinblick auf die Integration des Unterrichts in
der zweiten Landessprache. Dabei sind L6-
sungen anzustreben, die eine Mehrbelastung
der Schuler vermeiden.

b) Die Aus- und Fortbildung der Lehrer geméss
Empfehlungen 4 und 5.

c) Das Vorliegen geeigneter Lehrmittel gemass
Empfehlung 7.

3. Die von der Expertenkommission formulierten all-
gemeinen Lernziele und die vorgesehene Unter-
richtsdauer bilden die Grundlage fur den Unter-
richt der zweiten Landessprache wahrend der
obligatorischen Schulzeit.

4. Die von der Expertenkommission ausgearbeite-
ten Richtlinien fur die Aus- und Fortbildung der
Lehrer sind wegleitend. Nach Massgabe der
Moglichkeiten sollen die Kantone und Regionen
- insbesondere beziiglich des Fremdsprachauf-
enthaltes — Uber dieses Minimum hinausgehen.

5. Der Unterricht in der zweiten Landessprache soll
in der Primarschule in der Regel vom Klassenleh-
rer mit entsprechender Lehrbefdhigung erteilt
werden, wobei ein Fdcherabtausch zwischen ein-
zelnen Lehrern moglich ist.

6. Mit Riicksicht auf die vorgeschlagenen Lernziele
und Methoden ist anzustreben, die Leistungen
der Schiiler weder fir die Promotion vor der Se-
lektion, noch fir die Selektion der Schiler beim
Ubertritt von der Primarschule in die Sekundar-
schule | zu werten.

7. Furden Unterricht in der zweiten Landessprache
sind Lehrwerke zu schaffen oder zu tbernehmen,
die einerseits die von der Expertenkommission
aufgesteliten allgemeinen Lernziele, anderer-
seits die regionalen Bedurfnisse und Schulver-
héltnisse bertcksichtigen.

C. Empfehlungen an die Regionen

Die Regionen der EDK werden eingeladen, innerhalb

ihres Gebietes fir ein koordiniertes Vorgehen zu

sorgen bezlglich

— der in Empfehlung 2 genannten Voraussetzun-
gen;

— der Festsetzung des Schuljahres des Beginns
des Unterrichts in der zweiten Landessprache.

Dabeiist den speziellen Bedingungen der mehrspra-
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chigen Kantone und des Tessins Rechnung zu tra-
gen.

D. Beschliisse betreffend begleitende Massnahmen

Die EDK beschliesst:

1. den Terminplan fir die allgemeine Einfihrung
des Unterrichts in der zweiten Landessprache zu
bestimmen, wenn die unter Punkt B 2 genannten
Voraussetzungen vor der Verwirklichung stehen;

2. den Kantonen die Durchfilhrung der Empfehiun-
gen durch das Angebot der folgenden Massnah-
men — die zum Teil in direktem Zusammenhang
mit den unter B2 genannten Voraussetzungen
stehen - zu erleichtern;

a) Massnahmen betreffend die Uberprifung der
Situation an der Primarschule (SIPRI).
Die Padagogische Kommission wird beauf-
tragt, geeignete Massnahmen auszuarbeiten
zur Unterstitzung der Regionen und Kantone
fur die Uberprifung der Situation in der Pri-
marschule im Sinne der Empfehlung 2.1 und
der EDK entsprechende Vorschlage zu unter-
breiten.

Massnahmen betreffend die Auswahl bzw.
Schaffung von Lehrwerken fur den Unterricht
in der zweiten Landessprache.

Die EDK beauftragt eine Expertengruppe,
Lernziele und Lehrwerkkonzepte fir den Un-
terricht in der zweiten Landessprache zur Ver-
fugung zu stellen.5’ Die EDK erteilt selber kei-
ne Auftrdge zur Schaffung von Lehrwerken;
sie empfiehlt aber den Kantonen und Regio-
nen, bei Bedarf solche gemé&ss ihren Lernzie-
len und Lehrwerkkonzepten zu schaffen. Die
EDK ber4t die Kantone und Regionen in Fra-
gen der Herstellung von Lehrwerken fur den
Fremdsprachunterricht.

b

—

Massnahmen betreffend die Fortsetzung der

Versuche im Unterricht in der zweiten Landes-

sprache in der Primarschule.

Bis zur allgemeinen Einfihrung des Unter-

richts in der zweiten Landessprache in den

Kantonen empfiehlt die EDK denselben, Ver-

suche neu aufzunehmen oder fortzusetzen,

um damit zur Abkldrung folgender Probleme

beizutragen:

— Weiterentwicklung der Methodik des
Fremdsprachunterrichts

- Erprobung neuer Lehrmittel

- Gestaltung der Lehrerausbildung und
-fortbildung entsprechend einer weiterent-
wickelten Methodik und im Hinblick auf die
neuen Lehrmittel

- Dispensation von schwachen Schilern
resp. Schulerklassen

c

~—

- Weiterfihrung des Unterrichts in den An-
schlussschulen

- Weiterentwicklung von Unterrichtsformen
fur Mehrklassenschulen

Die EDK stellt Mittel zur Koordination dieser

kantonalen Versuche in den oben genannten

Problembereichen zur Verfligung. Speziell for-

dert sie die koordinierte Evaluation dieser Ver-

suche.

Il. Ziele des Fremdsprachunterrichts
1. Allgemeine Ziele des Fremdsprachunter-

richts

Bei der Reform des Fremdsprachunter-

richts stehen zwar die fachdidaktischen

Lernziele im Mittelpunkt. Er kann aber auch

dazu beitragen, aligemeine Erziehungs-und

Lernziele anzustreben. Einige von ihnen

lassen sich im fremdsprachlichen Unter-

richt besonders gut erreichen oder sie wir-
ken sich, einmal erreicht, im Fremdsprach-
unterricht ginstig aus.

Solche Ziele sind etwab):

- Der Schuler soll lernen, selbstédndig zu
handeln.

- Er soll lernen, Verantwortung zu Uber-
nehmen.

- Ersolllernen, sich selber zu vertrauen. Er
darf im Unterricht weder Uberfordert
noch unterfordert werden. Er soll die Ge-
legenheit haben, ein Bewusstsein eige-
ner Starke zu entwickeln.

- Er soll lernen, mit andern Menschen zu-
sammenzuarbeiten (kooperative Hal-
tung). Dazu gehéren Geduld, Toleranz
und die Bereitschaft, andere zu verste-
hen und ihnen zu helfen.

Folgende Haltungen und Dispositionen

kénnen im Unterricht gefdérdert und entwik-

kelt werden:

- Imitationsbereitschaft (grosser Nachah-
mungstrieb in der Entwicklungsperiode
vor dem Einsetzen der Pubertat)

- Ungezwungenheit, Natirlichkeit und
Spontaneitat (in diesem Alter ist eine
grosse Sprechfreudigkeit vorhanden)

- Mitteilungsdrang und Kommunikations-
bereitschaft

- Freude am Spiel

- Freude an Bewegung, Rhythmus und
Reim

- Neugier und Freude am Entdecken
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- Der Schiler soll auch das Lernen lernen.
Das ist wichtig u. a. auch im Hinblick auf
den Fremdsprachunterricht selber. Da
der Erwerb der fremden Sprache inner-
halb der obligatorischen Schulzeit nurin
begrenztem Umfang mdéglich ist, muss
der Schiler auf das Weiterlernen nach
und ausserhalb der Schule vorbereitet
werden.

Manche dieser allgemeinen Ziele gelten

zwar nicht nur fir den Anfangerunterricht,

kdnnen aber gerade dort und mit jingeren

Schilern besonders gut erreicht werden.

Allerdings muss die Oberstufe diese Bemii-

hungen mit einer sinn- und methodenge-

massen Fortfihrung des Fremdsprachun-
terrichts unterstitzen und vertiefen.

2. Fachdidaktische Lernziele

Im Mittelpunkt des Fremdsprachunterrichts
steht die Entwicklung sprachlich-kommunika-
tiver Fertigkeiten. Daneben soll der Schiler
aber auch gewisse Haltungen und Kenntnisse
erwerben.

2.1 Kommunikation

In erster Linie geht es darum, dem Schuler die
Fahigkeit zu vermitteln, mit Angehdérigen einer
fremden Sprachgemeinschaft in deren Spra-
che zu verkehren. Dabei steht der mindliche
Ausdruck im Vordergrund. Der Schiiler muss
den andernverstehen, und er muss sich selber
so mitteilen kénnen, dass der Anderssprachi-
ge ihn versteht. Dabei ist die sprachliche Kor-
rektheit mindestens eine Zeitlang nicht von
zentraler Bedeutung.

Die gegenseitige Verstandigung wird nicht
hauptséachlich durch mangelnde Korrektheit
behindert, sondern vielmehrdurch mangelnde
Ubung, die eine mangelnde Prasenz und Ver-
fugbarkeit des Sprachmaterials zur Folge hat.
Die Forderung nach sprachlich korrektem
Ausdruck bleibt lediglich eine von verschiede-
nen Forderungen. Wenn der Schiler kommu-
nizieren soll, muss er lernen, wie bei jeder
Kommunikation auftretende Schwierigkeiten
zu meistern und zu umgehen sind. Er muss al-
so einerseits fahig sein, Rickfragen zu stellen,
wenn er seinen Partner nicht versteht, und an-
dererseits lernen, seine Aussagen so zu for-
mulieren und zu erkldren, dass er vom Partner

verstanden wird. Ausserdem muss er die Ver-
wendung von Hilfsmitteln wie Wérterblcher
auch im Fremdsprachunterricht lernen.

2.2 Haltung und Einstellung gegentber an-
derssprachigen Kulturen

Der Schuiler soll erfahren, dass der Erwerb
einer fremden Sprache seinen Horizont erwei-
tert und seine Erlebniswelt bereichert. Er soll
lernen, dass Unterschiede in der Sprache und
Staatszugehorigkeit der Menschen keine Hin-
dernisse darstellen, mit diesen Menschen in
Kontakt zu treten, sie kennen und schétzen zu
lernen. Der Fremdsprachunterricht soll also
die Offenheit dem Anderssprachigen und An-
dersdenkenden gegeniber fordern und aus-
serdem die Schiler ermutigen, den Kontakt
mit ihnen zu suchen und aufzunehmen.

2.3 Grammatik

Obwohl der moderne Fremdsprachunterricht
auf praktische Sprachbeherrschung abzielt
und Kommunikation als Lernziel postuliert,
kénnen und durfen formale Kenntnisse der
Sprache nicht ausgeschlossen werden. Viel-
mehr sind sprachliche Einsichten in dem Mas-
se zu vermitteln, wie sie den Erwerb sprach-
kommunikativer Fertigkeiten unterstitzen
kénnen. Die Grammatik darf also nicht Selbst-
zweck sein, sondern ordnet sich dem priméaren
Lernziel der Kommunikationsfdhigkeit unter.

2.4 Die vier Grundfertigkeiten

Die vorhin aufgefuhrten vier Grundfertigkeiten
werden wie folgt gewichtet:

1. Hérverstehen

2. Sprechen

3. Leseverstehen

4. Schreiben

Jede der vier Fertigkeiten verlangt vom Schi-
ler sprachliche Leistungen besonderer Ar,
daher sind sie besonders zu lernen. Bei den
rezeptiven Fertigkeiten (Ho6rverstehen/Lese-
verstehen) kommt es darauf an, dass der
Schuler versteht, was er hért bzw. liest. Bei
den produktiven Fertigkeiten (Sprechen/
Schreiben) ist entscheidend, dass der Sch-
ler so sprechen bzw. schreiben kann, dass er
verstanden wird.

Das Leseverstehen - als sinnentnehmendes
Lesen -istinsofern eine Fertigkeit eigener Art,
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als der Schiiler erkennen muss, dass nicht alle
Einheiten gleich wichtig sind.

Der Umfang des Sprachschatzes, tber den
der Schuler verfigen soll, ist fir jede Fertigkeit
anders festzulegen.

2.5 Methodik des Fremdsprachunterrichts

Moderner Fremdsprachunterricht erfordert
methodische Vielseitigkeit und Abwechslung.
Der Eigeninitiative und Selbsttatigkeit der
Schiler kommt eine zentrale Bedeutung zu.
Der Unterrichtserfolg hangt weitgehend von
der Motivation der Schiler ab. Der Unterricht
muss also deren Interessen entgegenkom-
men. Dies gilt einerseits beziglich der The-
menkreise, welche berGhrt werden, anderer-
seits aber vor allem beziglich der Art, wie die
Fremdsprache vermittelt wird und wie derLeh-
rer die Schiler am Unterricht teilhaben lasst.
Da die Schiuler unterschiedliche Lernvoraus-
setzungen und Lernbegabungen mitbringen,
ist ein differenziertes Vorgehen unerlasslich.
Zum einen bezieht sich diese Differenzierung
auf die Wahl und Gewichtung der konkreten
Lernziele, zum andern aber auch sehr auf das
methodische Vorgehen. Im Primarschul-, also
im Anfangerunterricht, ist es zudem richtig,
mindestens teilweise in Gruppen zu arbeiten,
also gréssere Klassen in Form einer Binnendif-
ferenzierung in zwei Gruppen zu unterrichten.
Damit wird erreicht, dass der einzelne Schiler
moglichst oft zum Sprechen und zum Kommu-
nizieren kommt und nicht in der zu grossen
Gruppe untergeht bzw. sich zuruckziehen
kann.

2.6 Leistungsmessung, Bewertung

Obwohl grundsétzlich die Leistungsmessung
in der Schule nicht verneint oder durchbro-
chen werden soll, darf diese nicht zu frih ein-
setzen. Im wirklichen Anfangerunterricht, wie
ihn die Primarschule zu bieten vermag, kommt
der Leistungsmessung keine primére Bedeu-
tung zu. Der Fremdsprachunterricht ist in der
Primarschule weder Notenfach, noch zahlt er
far die Promotion. Das Kind soll spielerisch
und ohne Notendruck an der Fremdsprache
Spass finden. Der Fremdsprachunterricht soll
nicht primar den Intellekt ansprechen, son-
dern in der Primarschule wirklich kindesge-
recht unterrichtet werden kénnen. Er soll auf

dem Spiel, auf dem Rollenspiel, auf der Aktivi-
tat des Einzelnen, auf Vielseitigkeit, auf freudi-
gem Versuchen ohne Angst vor Misslingen
aufgebaut sein. Es geht in dieser ersten Phase
nicht darum, dem Schiler moéglichst viel Wis-
sen zu vermitteln, ihm mdglichst viele Kennt-
nisse beizubringen, sondern vielmehr darum,
ihn einzufihren, ihn zum Sprechen zu bringen,
zum Mitmachen zu bewegen, ihm die ersten
Grundlagen fiirdieses Mittun zu vermitteln. Die
Einsichtin den Bau der Sprache, in die Zusam-
menh&nge, das kognitive Lernen gehort auf
die Oberstufe. Hier soll das Erleben der Spra-
che im Vordergrund stehen.

Es soll also mit dem Fremdsprachunterricht
in der Primarschule kein neues Fach mit be-
sonderem Leistungsdruck entstehen, son-
dern ein Fach, das sich inbezug auf Inhalt und
Art des Unterrichts in den Gbrigen Primar-
schulunterricht integrieren lasst.
Selbstverstandlich lasst es sich nicht vermei-
den, dass derjenige Schiler, der in diesen
ersten fremdsprachlichen Gehversuchen
mehr begreift und rascher wagt, etwas zu sa-
gen, spater auf der Oberstufe in gewissem
Sinne bevorzugt ist. Aber das gilt auch in al-
len andern Fachern: der raschere, geistig be-
wegliche, mutigere Schiler hat es leichter.
Der Fremdsprachunterricht kann das nicht
verhindern.

lll. Der gegenwartige Stand der Reform-
arbeiten

Unbeachtet von der Offentlichkeit arbeiteten
die meisten Kantone an diesem sowohl pada-
gogisch-psychologisch wie staatspolitisch
sinnvollen Projekt weiter. Zurzeit ist etwa fol-
gender Stand erreicht:

Freiburg: Seit 1972 drei Wochenstunden Fran-
zbsischunterricht ab 4. Klasse Primarschule.
Bern: Seit Jahrzehnten Franzésischunterricht
ab 5. Schuljahr, aber nicht obligatorisch; zur-
zeit etwa die Halfte aller Primarschulen.
Solothurn: Kantonsratsbeschluss vom 26. Ok-
tober1977 bedeutet Einfihrung des vorverleg-
ten Franzésischunterrichts, hauptamtlicher
Verantwortlicher leitet umfassende Vorarbei-
ten.

Baselland: Zurzeit werden etwa 80 Klassenun-
terrichtet. Erziehungsrat sieht definitive Ein-
fuhrung fur den ganzen Kanton auf 1985 vor.
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Luzern: Zurzeit werden etwa 45 Klassen unter-
richtet, definitive Einflhrung vor Ende der 80er
Jahre nicht zu erwarten.

Wallis: Erste Fremdsprache eingefuhrt ab 3.
Primarschuljahr. (Siehe ausfihrlichen Bericht
von Dionys Jossen in Nr.10 der «schweizer
schule» vom 15. Mai 1980, S. 356 f.).

Tessin: Franzésischunterricht in Primarmittel-
stufe in Einfihrung begriffen.

Graublinden: Seit Jahren erste Fremdsprache
in den unteren Primarschulklassen selbstver-
standlich.

Ziirich und Region Ostschweiz: Interne Vorbe-
reitungsarbeiten im Gang, politische Realisie-
rung noch nicht eingeleitet.

Es darf in diesem Zusammenhang noch er-
wahnt werden, dass Rudolf-Steiner-Schulen -
sicher aus padagogischen Erwdgungen her-

Siesind d

Billiges ist bekanntlich nicht immer preiswert.
Es kommt darauf an, wie lange ein Produkt den
nicht immer zimperlichen «Umgangsformen» lhrer
Schuler standhalt. Wegwerfartikel konnen da oft
recht teuer werden.

Ringordner und Zeichenmappen beispielsweise
werden ganz besonders beansprucht. Trotzdem
sollten diese ein rauhes Schilerleben Gberdauern.

Wir fertigen diese unentbehrlichen Unterrichts-
mittel aus einer kunstharzbeschichteten Edelpappe
namens BOLCOLOR. Diese ist kratzfest, griffsauber,

Bolleter AG, 8627 Griiningen f}l
Fabrik fiir Biiroartikel A b
Tel. 01/935 21 71 s

chkeinWegwerf-Lehrer!

aus - den Fremdsprachunterricht in den er-
sten Primarschulklassen ansetzen, und beiih-
nen kann man wohl die Absicht, das Wohl des
Kindes ins Zentrum aller Bemihungen zu rik-
ken, nicht in Abrede stellen.

Anmerkungen

1) Bulletin 2a, S.49

2) ebenda, S.97

%) ebenda, S.32

4) Bericht und Antrag zur Einfihrung des Franzd-
sischunterrichts im Kt. SO vom 5.Juli 1977, S. 2.

5) Im Bulletin 7a, Juni 1976 sind die Vorschlage der
Expertenkommission der EDK zu Unterrichts-und
Lehrwerkkonzept im Fremdsprachunterricht zu-
sammengefasst.

8) Bulletin 2a, S.94

abwaschbar, lichtbestandig und ausserst zah, und
gilt darum als beinahe unverwustlich. Unsere Muster
werden Sie davon Uberzeugen.

haftes lohnt. Deshalb bin ich an lhren Ringordnern und Zeichen-
mappen aus BOLCOLOR sehr interessiert. Senden Sie mir bitte ent-
sprechende Muster und eine Preisliste.

Name/Vorname




	Die Einführung des Fremdsprachunterrichts auf der Primarstufe

